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Europawahlen im Freistaat Thüringen 
 

-Wahlkreis 061 Landkreis Eichsfeld- 

am 09.06.2024 
 

 

Feststellung des Ergebnisses 
 

Die öffentliche Sitzung des Kreiswahlausschusses 

für die Feststellung des Ergebnisses der Europawahl  

im Landkreis Eichsfeld findet am 

 

Mittwoch, den 12.06.2024 um 13:00 Uhr 

 

im Kreistagssaal des Landkreises Eichsfeld,  

Göttinger Straße 5, 37308 Heilbad Heiligenstadt  

statt. 
 

Tagesordnung: 
 

1. Verpflichtung der Ausschussmitglieder und der Schriftführerin gemäß § 4 des Europawahlgeset-

zes (EuWG), § 10 Abs. 2 Satz 1 des Bundeswahlgesetzes (BWahlG) und § 5 Abs. 5 der Europa-

wahlordnung (EuWO) 

 

2. Feststellung des Ergebnisses der Europawahl für den Wahlkreis 061 (Landkreis Eichsfeld) 

 

Der Zutritt zur Sitzung ist für jedermann frei. 

 

 

Heilbad Heiligenstadt, den 22.05.2024 

 

 

Dr. Henning-Schulz 

Kreiswahlleiterin 
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Verordnung des Landkreises Eichsfeld über das Offenhalten von Verkaufs-
stellen aus besonderem Anlass vom 6. Mai 2024 
 

Auf Grund des § 10 Abs. 1 und Abs. 3 des Thüringer Ladenöffnungsgesetzes (ThürLadÖffG) vom  

24. November 2006 (GVBl. S. 541), mit den erfolgten Änderungen, wird für den Landkreis Eichsfeld 

verordnet: 

 

§ 1 

 

(1) In der nachfolgend aufgeführten Gemeinde dürfen Verkaufsstellen wie folgt geöffnet sein: 

 

Gemeinde Anlass Datum Zeit 

    

Dingelstädt Breikuchenfest 18.08.2024 13:00 – 18:00 Uhr 

 Weihnachtsmarkt 01.12.2024 14:00 – 18:00 Uhr 

 

(2)  Die Freigabe erfolgt unter Vorbehalt. Sollte der unter Absatz 1 genannte Anlass und damit die 

Grundvoraussetzung für die Gewährung einer zusätzlichen Ladenöffnung nach § 10 Abs. 1 

und 3 ThürLadÖffG entfallen, entfällt damit auch die Sonntagsöffnung. 

 

§ 2 

 

(1)  Zuwiderhandlungen gegen § 1 der Verordnung sind Ordnungswidrigkeiten im Sinne von  

§ 14 Thüringer Ladenöffnungsgesetz. 

 

(2)  Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden.  

 

§ 3 

 

Die Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Heiligenstadt, den 6. Mai 2024 

 

 

 

Der Landrat 
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Zweckverband Abfallwirtschaft Nordthüringen, An der B 4, 99735 Kleinfurra 
 

Bekanntmachung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen: Be-

schlüsse der 73. Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abfallwirt-
schaft Nordthüringen (ZAN) vom 8. Mai 2024 
 

Beschluss-Nr. LXXIII- 01/24 

 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft (ZAN) beschließt die Genehmigung 

der Niederschrift der 72. Verbandsversammlung des öffentlichen Teiles. 

 

Beschluss-Nr. LXXIII- 02/24 

 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN) beschließt die 

17. Änderung der Entgeltordnung des ZAN vom 11.09.2007 gemäß beiliegender Anlage (Kalkulation)  

 

Artikel 1 

 

Die Entgeltordnung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN) vom 11.09.2007 wird 

geändert. Der Satz 3 des § 4 Abs. 3 der Entgeltordnung ist wie folgt zu ersetzen: Der Abschlag der 

Monate Januar bis Dezember 2024 wird mit einem Kostensatz von 166,80 €/t auf der Basis der ange-

lieferten Abfälle des Jahres 2023 berechnet. 

 

Artikel 2 

 

Die 17. Änderung der Entgeltordnung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN) 

vom 11.09.2007 tritt am 01.01.2024 in Kraft. 

 

Beschluss-Nr. LXXIII - 03/24 

 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Nordthüringen (ZAN) beschließt die 

Genehmigung der Niederschrift der 72. Verbandsversammlung des nicht öffentlichen Teiles  

 

 

 

Jendricke 

Verbandsvorsitzender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


